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Hygienemaßnahmen

Hausverbot Personen  mit  Corona-Krankheitssymptomen  ist  das  Betreten
der Hochschule untersagt. 
Da diese Symptome verhältnismäßig unspezifisch sein können,
ist  auch  eine  Teilnahme  am  Praktikum  bei  Krankheits-
symptomen einer Erkältungskrankheit nicht gestattet.

Abstandsregeln Es  ist  grundsätzlich ein  Abstand  von  >  1,50  m  zu  anderen
Personen einzuhalten 
(Beachte ergänzend Punkt: Mund-Nasen-Schutz). 

Mund-Nasen-Schutz Die  Mund-Nase-Bedeckung  ist  außerhalb  des  individuell
genutzten eigenen Büros (Ein-Personen-Nutzung) innerhalb von
Hochschulgebäuden  immer  dann  zu  tragen,  wenn  der
Mindestabstand von 1,50 m unterschritten ist bzw. nicht sicher
gewährleistet werden kann.

Lüften In  den  genutzten  Laborräumen  ist  stets  die  maximale
Lüftungseinstellung (grün) einzustellen. 

Hände waschen Hände  sind  unmittelbar  vor  und  nach  dem  Praktikum  zu
waschen. 

Arbeitsplatz- und 
Sitzbereichsgestaltung

Im  Labor  kann  die  Einhaltung  der  Abstandsregeln  durch
Hilfsmittel  wie  Fußbodenmarkierungen,  Hinweisschilder,
physische  Barrieren/Sperrungen,  die  Anordnung  von
Sitzgruppen,  Zutrittsmanagement  und  Wegekennzeichnung
unterstützt worden sein. 
Diese Maßnahmen sind zu beachten. Eine Veränderung dieser
durch unbefugte Personen ist nicht gestattet.  
Prinzipiell  ist  jeder  Praktikumsgruppe  eine  Laborkonsole
zugedacht,  sodass  Interaktionen  zwischen  den  Gruppen
minimiert werden.

Anwesenheitsdokumen
tation

Für alle Praktikumstermine ist eine Anwesenheitsliste durch den
oder  die  Verantwortlichen  zu  führen.  Diese  Liste  wird  im
Anschluss  an  die  Veranstaltung  dem  Dekan  zugeleitet.  Die
Anwesenheitslisten sind nach 4 Wochen zu vernichten. 

Vermeidung der 
Nutzung von 
Gegenständen durch 
mehrere Personen 

Soweit  als möglich ist die Nutzung von gemeinsam genutzten
Gegenständen zu vermeiden.



Reinigung bei 
Mehrpersonennutzung 
von Gegenständen

Soweit die gemeinschaftliche Nutzung nicht vermieden werden
kann,  sind  vor  und  nach  dem  Praktikum  gemeinschaftlich
genutzte  Infrastruktur  oder  Gegenständen  zu  reinigen.  Dies
betrifft insbes. Lichtschalter, gemeinsam genutzte Gegenstände
(z.B.  Mikroskop,  Tastaturen,  Maus,  Displays,  Messgeräte,
Tische, Laborgeräte). Dabei soll dies vorranging in Eigenregie
durch  Nutzer*innen  oder  das  in  der  Organisationseinheit
beschäftigte Personal erfolgen. Reinigungsmittel werden soweit
verfügbar und verhältnismäßig bereitgestellt. 
Wischdesinfektion ist der Sprühdesinfektion zu bevorzugen.

Belehrungen und 
Aushang von 
Verhaltenshinweisen 

Das  Informationsplakat  der  Hochschule  Merseburg
(Hinweisschild  Verhaltensregeln  -  Infektionsschutz)  ist  als
Kurzbelehrung  in  den  Laborräumen  ausgehängt.  Es  erfolgt
durch  die  Praktikumsleitung  (im  Rahmen  der  semesterweise
durchgeführten allgemeinen Belehrung zur Verhaltensweise im
Labor) eine Einweisung in die Hygienemaßnahmen und wird mit
Unterschrift bestätigt. 

Personen in 
Risikogruppen und 
Kindern 
oder zu betreuenden 
Angehörigen 

Personen  aus  Risikogruppen  oder  mit  Kindern  bzw.  zu
betreuenden Angehörigen sind gebeten individuelle Absprachen
mit Ihren Praktikumsbetreuern zu treffen.

erforderliche Präsenz-
veranstaltngen 

Das Laborpraktikum ist vom Rektorat genehmigungswürdig um 
die Verdichtung von Veranstaltungen an der Hochschule 
einzudämmen und die Erforderlichkeit zu prüfen, wobei im 
Vorfeld Angaben zum Titel der Veranstaltung, der zuständigen 
Lehrperson(en), eine kurze Begründung zur Erforderlichkeit der 
Präsenz sowie zum Veranstaltungsort gemacht worden.  

Organisation von 
Präsenz-
veranstaltungen 

Die Durchführung des Praktikums orientiert sich vornehmlich am
bestätigten Stundenplan des Semesters, wobei Blockseminare 
möglich bleiben. 
Die maximale Gruppengröße ist auf zwei (im Einzelfall auf drei) 
Studenten begrenzt.

Verantwortlichkeiten Grundsätzlich ist jede Veranstalterin oder jeder Veranstalter 
bzw. Lehrkraft für die Einhaltung der festgelegten 
Hygienemaßnahmen verantwortlich. 

 


